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Betrifft: Staatliche Beihilfe Nr. N 267/2002 – Deutschland (Bayern)

Rettungsbeihilfe für die Fairchild Dornier GmbH

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

I. DAS VERFAHREN

(1). Als Folge von Presseveröffentlichungen, in denen über die Schwierigkeiten der
Fairchild Dornier GmbH und eine mögliche staatliche Unterstützung des
Unternehmens berichtet wurde, forderte die Kommission mit Schreiben vom
14. März 2002 Informationen an.

(2). Am 16. April 2002 gab Deutschland seine Absicht bekannt, der Fairchild Dornier
GmbH Rettungsbeihilfen zu gewähren.

(3). Am 22. April 2002 fand eine Sitzung mit den deutschen Behörden statt. Die
während dieser Sitzung gestellten Fragen wurden am folgenden Tag nochmals
schriftlich gestellt. Deutschland beantwortete diese Fragen am 3. Mai 2002.
Weitere Informationen wurden am 27. Mai 2002 übermittelt.

II. BESCHREIBUNG

Das begünstigte Unternehmen

(4). Die Fairchild Dornier GmbH ist ein deutscher Flugzeughersteller mit einer langen
Betriebsgeschichte und Tradition. Die frühere Dornier Luftfahrt GmbH gehörte
1988 bis 1996 der Daimler-Benz Aerospace (DASA). 1996 erwarb das US-



amerikanische Unternehmen Fairchild Aerospace eine Mehrheitsbeteiligung.
Daraufhin wurde das Unternehmen in Fairchild Dornier GmbH (nachstehend
"Dornier") umbenannt.

(5). Dornier stellt regionale Flugzeuge und Flugzeugkomponenten her. Das
Unternehmen wurde nach deutschem Recht als GmbH gegründet und ist in
Deutschland (Wessling) eingetragen. Die Produktionsbetriebe und der
Hauptgeschäftssitz liegen in Oberpfaffenhofen-Wessling, wo gegenwärtig rund
3 600 Mitarbeiter beschäftigt werden.

(6). Fairchild Aerospace gehört der Clayton, Dubilier & Rice, Inc sowie der Allianz
Capital Partners GmbH. Clayton, Dubilier & Rice, Inc ist eine private
Investitionsgesellschaft mit Niederlassungen in New York, Menlo Park
(Kalifornien) und London. Die Allianz Capital Partners GmbH ist die private
Beteiligungsgesellschaft der Allianzgruppe, einer der führenden europäischen
Versicherungskonzerne mit Sitz in München.

(7). Im Januar 2000 hat die Kommission Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen
zugunsten der Firma genehmigt1. Die Beihilfe bestand aus einer 80%igen
Ausfallbürgschaft auf Darlehen in Höhe von 350 Mio. USD, die von einem
Bankenkonsortium – Hypovereinsbank, Bayerischen Landesbank, Kreditanstalt
für Wiederaufbau und LfA Förderbank Bayern – gewährt wurden. Die Umsetzung
dieser Entscheidung wird von der Kommission entsprechend der üblichen Praxis
fortlaufend überprüft. Den Angaben von Deutschland zufolge wird die
Entscheidung wie von der Kommission genehmigt umgesetzt. Diese Beihilfe ist
nicht Gegenstand der gegenwärtige Entscheidung. 

(8). Dornier stellte im März 2002 einen Insolvenzantrag. Das Insolvenzverfahren
wurde am 2. April 2002 eröffnet. Es ist noch nicht abgeschlossen.

Der Markt

(9). Dornier baut Regionalflugzeuge sowie Flugzeugkomponenten. Auf dem Markt für
Regionalflugzeuge ist heute das Konsortium ATR2 sein einziger europäischer
Mitbewerber, da British Aerospace vor kurzem entschieden hat die
Flugzeugherstellung einzustellen. Weiteren Mitbewerbern auf dem Weltmarkt
sind der kanadische Hersteller Bombardier und der brasilianische Hersteller
Embraer. Gemessen an der Zahl der verkauften Flugzeuge ist Bombardier
inzwischen der weltweit führende Regionalflugzeughersteller, gefolgt von
Embraer. Was den Markt für Flugzeugkomponenten betrifft kann eine Zahl von
europäische (zB. Swedish Saab oder Dutch Stork) sowie nicht europäische
Mitbewerbern identifiziert werden.

Die Finanzmaßnahmen

(10). Deutschland notifizierte eine Rettungsbeihilfe in Form einer 50 %igen
Ausfallbürgschaft der Bundesregierung und des Freistaats Bayern. Die Bürgschaft

                                                
1 N 281/1999, SG(99) D/100215, 10.1.2000.

2 Einem Konsortium von EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) und Alenia
Aerospazio. 



wird für die Dauer von drei Monaten für ein Darlehen eines Bankenkonsortiums
in Höhe von 90 Mio. USD übernommen. Nach Angaben Deutschlands sind drei
Monate nötig, um einen Finanzpartner zu finden.

(11). Das Bankenkonsortium besteht wieder aus der privaten Hypovereinsbank und
der öffentlichen Bayerischen Landesbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und
der LfA Förderbank Bayern.

(12). Der Kredit in Höhe von 90 Mio. USD steht vom 22. April 2002 bis
31. März 2003 zur Verfügung. 20 Mio. USD wurden bereits ausgezahlt. Der
Zinssatz beträgt 3-Monats-Libor zzgl. 2,5 % jährlich.

(13). Abgesehen hiervon haben die Banken außerdem ein Sachdarlehen in Höhe
von 42,565 Mio. USD bereitgestellt. Es besteht aus elf halbfertige Flugzeugen, die
dem Bankenkonsortium als Sicherheit für früher gewährte Kredite in Höhe von
390 Mio. USD gegeben worden waren. Diese Kredite wurden von demselben
Bankenkonsortium im April 2000 als Betriebskapital gewährt. Nach Angaben
Deutschlands wurden die Kredite zu marktüblichen Bedingungen gewährt und
waren die einzelnen Banken wie folgt daran beteiligt: Hypovereinsbank 33,33 %,
Bayerische Landesbank 33,33 %, KfW 25,64 %, und LfA 7,69 %. 

(14). Da diese Kredite zum Teil noch nicht zurückgezahlt sind, gehören die
Flugzeuge inzwischen den Banken. Ihr Wert wird zurzeit auf 42,565 Mio. USD
veranschlagt. Deutschland schätzt ihr Wert nach Fertigstellung auf rund
83 Mio. USD. Die Banken haben die Flugzeuge dem Unternehmen zwecks
Fertigstellung und Verkauf übergeben. Dornier erklärte sich zur Rückzahlung von
42,565 Mio. USD zum 31. Dezember 2002 bereit.

(15). Mit dem restlichen Verkaufserlös für diese Flugzeuge wird das Darlehen von
90 Mio. USD gesichert. Dieses Darlehen wird außerdem für die Dauer von drei
Monaten durch die 50 %ige Ausfallbürgschaft der Bundesregierung und des
Landes Bayern gesichert. Weitere Sicherheiten des Unternehmens sind:
Sicherungsabtretung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Sicherungsübereignung der seit dem Tag der Insolvenzantragstellung erworbenen
Waren und Sicherungsübertragung von Markenrechten. Sollten diese Sicherheiten
für die Rückzahlung des Darlehens nicht ausreichen, würde Dornier außerdem
seine Rechte aus den Programmen zur Flugzeugentwicklung übertragen.

(16). Schließlich übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit für die Dauer von drei
Monaten auch noch die Personalkosten des Unternehmens.

III. WÜRDIGUNG

(17). Die vorliegende Würdigung beschränkt sich auf die Maßnahmen, die am
16. April 2002 notifiziert wurden, und lässt die Kommissionsentscheidung vom
10. Januar 2000 über die Genehmigung von Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen für das Unternehmen, was die Kontrolle ihrer Anwendung



betrifft, unberührt3. Dies gilt ebenfalls für irgendwelche anderen Beihilfen, die das
Unternehmen bekommen haben könnte.

Existenz der Beihilfe

(18). Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche oder aus staatlichen
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen
oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie
den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen und soweit der Vertrag nicht
etwas anderes bestimmt. Deswegen muss die Kommission die verschiedenen
Maßnahmen prüfen, um festzustellen, ob staatliche Beihilfen vorliegen.

(19). Die Darlehen werden von einem Konsortium privater und öffentlicher Banken
gewährt. Diese sind wie folgt daran beteiligt: Hypovereinsbank 33,33 %, KfW
25,64 %, Bayerische Landesbank 33,33 % und LfA 7,69 %. Die Sicherheiten
entsprechen anteilsmäßig dem Ausfallrisiko der Banken. 

(20). Was das Sachdarlehen betrifft werden diese halbfertige Flugzeuge derzeit mit
einem Wert von 42,565 Mio. USD von Deutschland eingeschätzt. Jedoch ist es
zweifelhaft, ob selbst dieser Wert auf dem Markt erzielt werden könnte, wenn sie
jetzt als halbfertige Produkte verkauft wurden. Dementsprechend übernehmen die
Banken kein wesentliches Risiko dadurch, dass sie dem Unternehmen erlauben sie
fertig zu stellen. Als Endprodukt wäre ihr erwarteter Wert viel höher, nämlich
mindestens 83 Mio. USD, wie von Deutschland geschätzt. 

(21). Dieser erwartete Erlös iHv 83 Mio. USD würde zunächst benutzt um das
Sachdarlehen iHv ihres gegenwärtig geschätzten Wertes von 42,565 Mio. USD
zurück zu bezahlen. Der restliche erwartete Erlös (40,435 Mio. USD) dient der
Rückzahlung des Darlehens in Höhe von 90 Mio. USD. Das jetzige Risiko der
Banken mit diesem Darlehen von 90 Mio. USD verringert sich also für die erste
drei Monate auf rund 4,565 Mio. USD, da für 45 Mio. USD bereits eine staatliche
Bürgschaft besteht, die nachstehend gewürdigt werden soll.

(22). Was den Zinssatz für das Darlehen von 90 Mio. USD betrifft, so nimmt die
Kommission zur Kenntnis, dass der Libor-Satz um 2,5 % heraufgesetzt wurde. Für
ein großes Unternehmen trägt dieser Satz der schwierigen Situation des
begünstigten Unternehmens Rechnung, für das die Hypovereinsbank ein
unterdurchschnittliches Rating gab. Dieser Zinssatz spiegelt daher die Tatsache
wider, dass die Bürgschaft nur 50% der Darlehen für drei Monate deckt. Nach
dieser Zeit sind die Banken einem höheren Risiko ausgesetzt, das durch den
Zinssatz kompensiert wird. Außerdem zahlt das Unternehmen ein
Bürgschaftsentgelt von 0,8 % jährlich. Demnach entspricht der von Dornier zu
zahlende Gesamtzins den Markbedingungen.

(23). Aufgrund dieses Einsatzes der Banken zur Markbedingungen, der auch von
den privaten Hypovereinsbank getragen wird, die sich in derselben Weise oder
sogar stärker als die einzelnen öffentlichen Banken engagiert hat, schließt die
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Kommission Beihilfeelemente in diesem Darlehen aus. Außerdem stellt die
Kommission fest, dass sich die Banken während der gesamten Betriebsgeschichte
des Unternehmens immer in demselben Umfange engagiert haben. Sie hat
insbesondere festgestellt, dass im April 2000, als die Kredite für Betriebskapital
und die Kredite für Forschung und Entwicklung bereitgestellt wurden, das
Engagement der Banken sehr ähnlich war. Seinerzeit hatte das Unternehmen keine
Schwierigkeiten, und die Kredite, insbesondere die für Forschung und
Entwicklung, wurden nicht als Beihilfen angesehen4.

(24). Die Bürgschaft deckt für die Dauer von drei Monaten 50 % des Darlehens in
Höhe von 90 Mio. USD ab. Ohne diese Bürgschaft ist es unwahrscheinlich, dass
die Banken den vollen Betrag von 90 Mio. USD bereitgestellt hätten, da mit den
aus dem Verkauf der einmal fertiggestellten Flugzeuge erwarteten Einnahmen nur
rund 40,435 Mio. USD gedeckt würden (nach Rückzahlung ihres gegenwärtigen
Werts von 42,565 Mio. USD).

(25). Deutschland erklärt, dass die Bürgschaft wohl keine Beihilfe darstelle, da sie
dazu beiträgt, den erfolgreichen Abschluss eines Forschungs- und
Entwicklungsvorhabens von Dornier zu gewährleisten. Deutschland hatte mit
Genehmigung der Kommission eine 80 %ige Ausfallbürgschaft für Kredite in
Höhe von 350 USD für die Finanzierung dieses Vorhaben übernommen5. Ein Teil
der aus dem Projekt erwarteten Einnahmen diente als erstrangige Besicherung des
Kredits. Falls Dornier das Vorhaben nicht zum Abschluss bringt, wird das
Unternehmen nicht in der Lage sein, die Kredite zurückzuzahlen, und dann wird
die Bürgschaft in Anspruch genommen. Deutschland macht geltend, dass das
Unternehmen mit Hilfe dieser zweiten Bürgschaft in der Lage sein könnte, das
Projekt abzuschließen, so dass die Bürgschaft nicht in Anspruch genommen
werden muss.

(26). Dieses Argument kann allerdings deswegen nicht akzeptiert werden, weil es
außer Acht lässt, dass die Zukunft von Dornier immer noch ungewiss ist. Unklar
ist, ob die dem Unternehmen gegenwärtig zugeführte Liquidität ausreicht, um das
Projekt abzuschließen und die Kredite zurückzuzahlen. Vielmehr gibt Deutschland
ausdrücklich zu, dass unbedingt ein Finanzpartner gefunden werden muss, um die
langfristige Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen. Durch die neue
Bürgschaft erhöht sich also das finanzielle Engagement des Staates, ohne dass
bewiesen ist, dass die potenziellen Verluste des Staates aus der Sicht eines
Privatinvestors wirklich ausreichend gering sind.

(27). Deswegen vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Bürgschaft aus
staatlichen Mitteln gewährt wird und dem Unternehmen in Schwierigkeiten einen
Vorteil verschafft, den es von einem Privatinvestor nicht erhalten hätte. In dem
betreffenden Wirtschaftszweig bestehen Wettbewerb und Handel, worauf weiter
oben hingewiesen wurde. Durch die finanzielle Begünstigung eines Unternehmens
gegenüber seinen Wettbewerbern besteht also die Gefahr, dass der Wettbewerb
verfälscht und der Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden.
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5 Siehe Fußnote 1.



Demnach handelt es sich bei der betreffenden Maßnahme um eine staatliche
Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag.

(28). Was schließlich die Personalkosten betrifft, die gemäß § 183
Sozialgesetzbuch III von der Bundesanstalt für Arbeit übernommen werden, so
vertritt die Kommission aufgrund der ihr vorliegenden Informationen die
Auffassung, dass es sich hier nicht um eine Beihilfe im Sinne von Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag handelt. Die Arbeitnehmer aller Unternehmen in
Deutschland, für die Insolvenzverfahren laufen, können für die Dauer von drei
Monaten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, ohne dass die Bundesanstalt
für Arbeit etwas dagegen einwenden könnte. Gemäß § 187 Sozialgesetzbuch III
tritt die Bundesanstalt für Arbeit gegenüber dem insolventen Unternehmen
hinsichtlich dieser Forderung an die Stelle der Arbeitnehmer. Die Bundesanstalt
für Arbeit muss ihre Forderung gegen das Unternehmen in derselben Weise
geltend machen, wie es die Arbeitnehmer getan hätten. Sie muss also ihre
Forderung in Höhe der von ihr übernommenen Personalkosten zur Konkursmasse
anmelden und alle notwendigen eventuell sogar gerichtlichen Schritte
unternehmen, damit ihre Forderung befriedigt wird6. Deutschland hat sich
verpflichtet, alle Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs III ebenso wie die
Insolvenzordnung zu befolgen.

Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

(29). Die Beihilfe muss von der Kommission als Ad-hoc-Beihilfe gewürdigt
werden. Artikel 87 Absatz 2 und Absatz 3 EG-Vertrag sehen Ausnahmen von dem
allgemeinen Beihilfeverbot des Absatzes 1 vor.

(30). Die Ausnahmen des Artikels 87 Absatz 2 EG-Vertrag sind im vorliegenden
Fall nicht anwendbar, da die Beihilfen weder sozialer Art an einzelne Verbraucher
sind noch zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind, und auch nicht für die
Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der
Bundesrepublik Deutschland gewährt werden.

(31). Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) und Buchstabe c) EG-Vertrag sehen weitere
Ausnahmen vor. Da mit der Beihilfe kein regionales Ziel verfolgt wird, sondern
ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerettet werden soll, kommt lediglich die
Ausnahme des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag in Betracht.
Demnach können Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar angesehen werden, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer
Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Zur Würdigung
staatlicher Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen hat die Gemeinschaft
einschlägige Leitlinien7 herausgegeben. Die Kommission hat festgestellt, dass
andere gemeinschaftliche Leitlinien wie diejenigen für staatliche Forschungs- und

                                                
6 §§ 179 - 181 Insolvenzordnung. Siehe auch Anmerkungen zum SGB III von Noftz u. a. (Voelzke),

§ 187 Nr. 30-32.

7 ABl. C 288 vom 9.10.1999, Leitlinien für die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung
und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten.



Entwicklungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen, KMU-Beihilfen oder
Ausbildungs- und Beschäftigungsbeihilfen im vorliegenden Falle nicht greifen.

(32). Damit die Kommission Rettungsbeihilfen genehmigen kann, müssen diese die
in Rdnr. 10 der Leitlinien nachstehend beschriebenen Kriterien erfüllen. Da ein
Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ist Dornier ein Unternehmen in
Schwierigkeiten im Sinne der Rdnr. 6 der Leitlinien und somit beihilfefähig.

(33). Bei den Beihilfen muss es sich um Liquiditätsbeihilfen in Form von
Kreditbürgschaften oder von rückzahlbaren Krediten zum Marktzinssatz handeln.
Die vorliegende Bürgschaft erfüllt dieses Erfordernis. Außerdem spiegelt der von
der Hypovereinsbank nachgewiesene Zinssatz des durch die Bürgschaft
abgesicherten Darlehens, nämlich 3-Monats-Libor zuzüglich 2,5 % p.a. und ein
Bürgschaftsentgelt von 0,8 %, normale Marktbedingungen wider, die den
Schwierigkeiten des Unternehmens Rechnung tragen. Der Zinssatz ist demnach
sogar höher als derjenige für gesunde Unternehmen. Die von der Kommission
aufgestellten Referenzzinsatz gelten für europäische Währungen und für den EU-
Markt8. Gemäß der Erfahrung der Kommission kann davon ausgegangen werden,
dass der im vorliegenden Falle anwendbaren Zinssatz mit dem Referenzzinsatz
vergleichbar ist, der in Euro ausgedrückt in der EU gelten würde.

(34). Die Beihilfe muss an Darlehen gekoppelt sein, die innerhalb von höchstens
zwölf Monaten nach Auszahlung der letzten Rate an das Unternehmen
zurückgezahlt werden müssen. Das Darlehen wird in diesem Fall in drei Raten
ausgezahlt: 35 Mio. USD zum 10. Mai 2002 (davon wurden bereits 20 Mio. USD
ausgezahlt), 35 Mio. USD zwischen dem 1. und 31. Mai 2002 und 20 Mio. USD
zwischen dem 1. und 30. Juni 2002. Das Darlehen muss bis zum 31. Mai 2003
zurückgezahlt werden, also innerhalb von zehn Monaten nach Zahlung der letzten
Rate.

(35). Die Beihilfe muss wegen akuter sozialer Schwierigkeiten gerechtfertigt sein.
Dies trifft im Falle von Dornier zu, das ein insolventes Unternehmen ist. Die
Beihilfe wird zur Weiterführung des Unternehmens verwendet, bis ein
Finanzpartner gefunden ist.

(36). Gleichzeitig mit der Anmeldung der Beihilfe muss sich der betreffende
Mitgliedstaat gegenüber der Kommission verpflichten, spätestens sechs Monate
nach Genehmigung der Rettungsbeihilfe einen Umstrukturierungs- oder
Sanierungsplan vorzulegen oder aber den Nachweis erbringen, dass das Darlehen
in voller Höhe zurückgezahlt bzw. die Bürgschaft beendet wurde. Deutschland hat
sich verpflichtet, der Kommission spätestens sechs Monate nach der
Beihilfegenehmigung einen Umstrukturierungsplan vorzulegen. Dieser
beabsichtigte Umstrukturierungsplan betrifft die Neuordnung des Unternehmens,
sobald ein Finanzpartner gefunden ist. Deutschland hat derzeit nicht die Absicht,
dem Unternehmen weitere Beihilfen zu gewähren.

(37). Die Beihilfe muss sich auf den für die Fortführung des Unternehmens während
der Laufzeit der Beihilfe benötigten Betrag beschränken. Sie dient im
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vorliegenden Falle der Sicherung von Materialkosten und laufenden Ausgaben des
Unternehmens, bis ein Finanzpartner gefunden ist. Deutschland hat bestätigt, dass
die Beihilfe der absolute Mindestbetrag für die Fortführung der normalen
Geschäftstätigkeit des Unternehmens während eines Zeitraums von drei Monaten
ist. 

IV. SCHLUSS

(38). Aus diesen Gründen vertritt die Kommission die Auffassung, dass die
staatliche Beihilfe, die Deutschland dem Unternehmen Dornier in Form einer
50 % Ausfallbürgschaft für die Dauer von drei Monaten gewähren will, als mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.

V. ENTSCHEIDUNG

Deswegen hat die Kommission beschlossen, dass die Beihilfe mit dem EG-Vertrag
vereinbar ist.

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht für die
Veröffentlichung bestimmt sind, können Sie dies der Kommission innerhalb von
15 Arbeitstagen nach dessen Eingang mitteilen. Erhält die Kommission keinen mit
Gründen versehenen Antrag auf Nichtveröffentlichung dieser Angaben innerhalb der
vorerwähnten Frist, so geht sie davon aus, dass Sie mit der Veröffentlichung des
vollständigen Wortlauts des Schreibens in der verbindlichen Sprachfassung im
Internet einverstanden sind:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Ihr Antrag ist per
Einschreiben oder Fax an folgende Anschrift zu schicken:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Direktion H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel

Fax Nr.: + 32 (0) 2 296 98 16

Mit vorzüglicher Hochachtung

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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